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Arbeitsrecht 
 
 

So genanntes Beschäftigtendatenschutz-
gesetz soll nun doch verabschiedet wer-
den!  
 
Im Innenausschuss des Deutschen Bundestages soll am 16. Januar 2013 der Ge-
setzentwurf der Bundesregierung zur Regelung des Beschäftigtendatenschutzes auf 
die Tagesordnung gesetzt werden. Dazu ist ein Änderungsantrag zwischen CDU 
und FDP vereinbart worden.  
 
Wird dieser Änderungsantrag beschlossen, so ist davon auszugehen, dass das Ge-
setz noch im Januar im Bundestag beschlossen wird.  
 
Zwar wurde das Vorhaben, Abweichungen vom gesetzlichen Standard nach unten 
durch Betriebsvereinbarungen und andere kollektive Vereinbarungen und durch 
Einwilligung der Beschäftigten zuzulassen, nicht weiter verfolgt.  
 
Alle anderen Änderungen sind aber gegenüber den Vorschlägen, die bereits seit Mai 
2012 auf dem Tisch liegen, nur Kosmetik. Es bleibt bei weiteren Verschlechterungen 
gegenüber dem Kabinettsbeschluss, der ja auch schon mehr als kritikwürdig war.  
 

- So wird die Videoüberwachung in weiterhin ausuferndem Maße möglich sein, 
 

- Screenings zur Kontrolle von Compliance-Anordnungen sind ebenso zuläs-
sig, wie  

 
- eine fast lückenlose Überwachung von Call-Center-Mitarbeitern. 

 
- Auch die Möglichkeit im laufenden Arbeitsverhältnis ärztliche Untersuchungen 

und andere Eignungstests zu verlangen bleibt bestehen.  
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Diese Regelungen sind lediglich unwesentlich geändert worden. Darüber hinaus ist 
eine Regelung zum Konzerndatenschutz geschaffen worden, die befürchten lässt, 
dass persönliche Daten von Beschäftigten innerhalb eines Konzerns in Zukunft ohne 
Einschränkung weiter gegeben werden können.  
 
Damit verdient das Gesetz nach wie vor seinen Namen nicht. Der bestehende 
Rechtsrahmen, den die Rechtsprechung gesetzt hat, wird ausgehöhlt, der Arbeitge-
ber erhält weitgehende Befugnisse, seine Beschäftigten zu kontrollieren und zu 
überwachen.  
 
Deshalb gilt nach wie vor: Besser kein Gesetz, als dieses Gesetz! 
 


